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E
s ist der Mittelstand, Motor der 
deutschen Wirtschaft, der unter 
den neuen Corona-Maßnahmen 
besonders leidet. Ein Gesetzes-
entwurf des Bundesjustizminis-
teriums zur „Fortentwicklung 

des Sanierungs- und Insolvenzrechts“ aus 
dem Oktober könnte nun für Mittelständ-
ler in der Krise neue Hoffnung bringen. Es 
handelt sich um nichts weniger als den tief-
greifendsten Eingriff in das deutsche Sanie-
rungsrecht seit über 20 Jahren. Und um 
einen Paradigmen-Wechsel: Bislang können 
Unternehmen in der Krise ihre Gläubiger 
ohne ein förmliches Insolvenzverfahren 
nicht zwingen, einer Restrukturierung mit 
harten Einschnitten, etwa Forderungs-
verzichten, zuzustimmen. Das soll sich 
nun ändern, und zwar schon in gut sechs 
Wochen. Dabei ist die Corona-Krise gar nicht 
der Auslöser des Gesetzesvorstoßes. Das 
Gesetz basiert auf einer EU-Richtlinie aus 
dem Jahr 2019, die für mehr Einheitlichkeit 
und Vergleichbarkeit der insolvenzrecht-
lichen Regelungen in Europa sorgen will. 
Die meisten Staaten der EU kennen bereits 
Sanierungskonzepte, die ohne Insolvenz 
auch gegen den Widerstand einzelner Gläu-
biger umgesetzt werden können. Nachdem 
man in Deutschland lange der Meinung war, 
es brauche kein vorinsolvenzliches Sanie-
rungsverfahren, ist der Gesetzgeber nun 
gezwungen, ein solches Instrument eben-
falls einzuführen. 

Blockierende Gläubiger 
können überstimmt werden

Im neuen „vorinsolvenzlichen Restruktu-
rierungsrahmen“ fi nden sich viele bekannte 
Konzepte des heutigen Insolvenzplanver-
fahrens, wie zum Beispiel die Einteilung und 
Abstimmung in Gruppen. Dies verwundert 
nicht, da der Insolvenzplan ebenfalls als 
Sanierungsinstrument in einem förmlichen 
Insolvenzverfahren konzipiert wurde. Der 
Makel der Insolvenz soll jedoch vermieden 
und den Unternehmen noch früher Zugang 

zu den effektiven Sanierungswerkzeugen 
gegeben werden. Das Kernstück der Reform: 
Blockierende Gläubiger oder Gläubiger-
gruppen können überstimmt werden. Und 
das Krisenunternehmen kann weitgehend 
aussuchen, welche Gläubiger in die Restruk-
turierung einbezogen werden. Das sich 
sanierende Unternehmen kann außerdem 
wie aus einem Baukastensystem besondere 
Sanierungselemente in den Restrukturie-
rungsplan einbauen, um dessen Wirkungen 
zu verbessern. Diese Bausteine werden aller-
dings mit einer zusätzlichen Überprüfung 
durch ein Gericht und die Einschaltung eines 
Restrukturierungsfachmanns (sogenann-
ter Restrukturierungsbeauftragter) erkauft. 

Dabei kann das Unternehmen weitgehend 
selbst bestimmen, wer das Amt überneh-
men soll, wenn die Person ausreichend 
qualifi ziert und unabhängig ist. Das sind 
etwa in Restrukturierungssachen erfahrene 
Rechtsanwälte. In der Praxis werden diese 
zusätzlichen Hürden der Standard werden, 
weil ganz elementare Vorteile des Restruk-
turierungsplans nur dann genutzt werden 
können.

Unternehmen erhalten 
erhebliches Druckpotential

Eine der interessantesten Fragen zu der 
Reform ist, wie der Restrukturierungsplan 

Den Makel der Insolvenz vermeiden 
Mit einem neuen Gesetzesvorhaben plant die Bundesregierung den tiefgreifendsten Eingriff in das deutsche Sanierungsrecht seit über 20 Jahren. 

Kann es dem Mittelstand aus der Krise helfen?  Von Andreas Dimmling und Raoul Kreide

Ungewöhnliche Zeiten er-
fordern ungewöhnliche 
 Maßnahmen. Zum Beispiel 
diese: Warum nicht als 
Unternehmer „eine eigene 
Bank“ gründen, um der 
nächsten Krise vorzubeugen? 
Das Konzept funktioniert 
bereits seit über 150 Jahren.

V O N  K L A U S  T E N B R O C K

D
as Coronavirus legt viele Miss-
stände gnadenlos offen. Nicht nur, 
aber vor allem im Mittelstand zeigt 
sich beispielsweise, wie unzurei-

chend viele Unternehmen auf Krisensitua-
tionen wie derzeit vorbereitet sind. Wenn 
beispielsweise ein Großhändler für Gast-
ronomieprodukte aufgrund einbrechender 
Nachfrage auf seinen Produkten sitzen-
bleibt, fehlt ausreichend Liquidität, um die 
Entlassung wichtiger Mitarbeiter oder gar 
die Betriebsstilllegung zu vermeiden. Ver-
bände und Wirtschaftsforscher rechnen mit 
Zehntausenden von Insolvenzen in diesem 
Jahr. Spitzt sich die Situation wie derzeit 
noch  weiter zu, könnte eine gewisse Kredit-
klemme folgen.

Erfüllt die Finanzierungsstruktur 
noch die aktuellen Ansprüche?

Nach der Krise ist vor der Krise. Denn die 
nächste kommt bestimmt. Mittelständler, 
die bisher noch einigermaßen heil durch die 
Krise kommen, sind gut beraten, rechtzeitig 
Vorsorge zu treffen. Dazu zählt, die aktuelle 
Finanzierungsstruktur auf den Prüfstand 
zu stellen: Ist die Abhängigkeit von Banken 
womöglich zu groß? Ist die Fremdfi nanzie-
rung vielleicht zu teuer? Reicht die Ausstat-
tung mit Liquiditätsreserven für Notfälle? 
Wenn da Zweifel auftauchen und wenn sich 
der Gedanke aufdrängt, eingetretene Pfade 
zu verlassen, lohnt vielleicht der Blick auf 
ein Innenfi nanzierungsmodell, welches 
manche große Industriebetriebe schon seit 
über 150 Jahren mit Erfolg praktizieren. Es 
trägt den sperrigen Namen „Pauschaldo-
tierte Unterstützungskasse“ (pdUK).

Es stammt noch aus Bismarcks Zeiten, 
als viele Betriebe zur Altersvorsorge ihrer 

Mitarbeiter Unterstützungskassen einrich-
teten. Heute dienen die U-Kassen der Ausge-
staltung des fünften Durchführungsweges 
in der betrieblichen Altersvorsorge und sind 
konzeptionell längst verfeinert und den heu-
tigen Rahmenbedingungen angepasst. Die 
pdUK-Branche erfreut sich daher seit einigen 
Jahren zweistelliger Zuwachsraten. Mehr 
noch: Sie gilt mittlerweile als Krisengewin-
ner. Etliche pdUK-Konzeptionäre kommen 
jetzt in der Krise kaum noch hinterher, die 
nochmals sprunghaft gestiegene Nachfrage 
zu bearbeiten.   

Das Prinzip ist einfach: Die bAV-Beiträge 
der Belegschaft fl ießen nicht in irgendwel-
che Versicherungsprodukte, sondern ver-
bleiben im Unternehmen – gewissermaßen 
als ein zinsgünstiges Darlehen. Daher der 
gebräuchlichere Name „Unternehmens-
bank“. Der Unternehmer nutzt die Gelder, 
um damit teure Bankkredite abzulösen 
oder um lohnende Investitionen zu tätigen. 

Und weil die pauschaldotierten U-Kassen 
als soziale Einrichtungen anerkannt sind, 
profi tiert das Unternehmen zusätzlich von 
Steuervergünstigungen.

Nun sind Arbeitgeber dazu verpfl ichtet, 
zur Betriebsrente mindestens 15 Prozent 
der Arbeitnehmerbeiträge als Arbeitge-
berzulage beizusteuern. Wegen der großen 
betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 
Effekte liegen die Zuschüsse der aller-
meisten pdUK jedoch sogar bei 30 bis 50 
Prozent – immer häufi ger ist es sogar das 
Doppelte. Hinzu kommt noch eine Reihe 
nicht zu unterschätzender positiver Neben-
effekte in puncto Mitarbeiterbindung und 
-gewinnung. 

Wie aber kann ein mittelständischer 
Betrieb ganz gleich welcher Größe für die 
gesamte Belegschaft die Arbeitgeberzu-
lage aufbringen? Und werden die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen ausgerechnet 

in Krisenzeiten freiwillig auf Teile ihres 
Lohnes verzichten? Nur dann, wenn es sie 
nichts kostet. Einerseits refi nanziert sich die 
Unterstützungskasse in den ersten zehn bis 
15 Jahren indirekt durch die betriebswirt-
schaftlichen und steuerlichen Vorteile. 

Finanzierung durch 
Nettolohnoptimierung

Andererseits lässt sich die pdUK wie in den 
anderen Durchführungswegen der betriebli-
chen Altersvorsorge (bAV) bestens mit einer 
Nettolohnoptimierung kombinieren. So 
begünstigt das Finanzamt die Aufwendun-
gen für Unterstützungskassen oder kalku-
latorische Kosten ohne Liquiditätsaufwand. 
Zinsen an sich selbst werden zu Betriebsaus-
gaben sowie steuerfreien Zinseinnahmen. 
Auch kann das Unternehmen steuer- und 
sozialversicherungsbefreite Vergütungsbe-
standteile in Form von Sachbezügen zahlen 
sowie Einsparungen durch Pauschalierun-
gen der Lohnsteuer wie beispielsweise bei 
der Internetpauschale erreichen. Oftmals 
unbeachtet bleiben die Möglichkeiten, um 
Leistungen in Form von sonstigen Einkünf-
ten gemäß § 22 Einkommensteuergesetz gel-
tend zu machen.

Dieses fein auf einander abgestimmte 
Zusammenspiel führt im optimalen Falle 
dann im Mantel eines eigenen Versorgungs-
werkes zu einem effi zienten Innenfi nanzie-
rungsvehikel rein aus Einsparungen bei den 
Sozialabgaben und anderer Lasten, quasi 
„zum Nulltarif“. Ein Versorgungswerk, das 
sich einem Sparbuch gleich sehr genau 
kalkulieren lässt, da die Leistungen an die 
Arbeitnehmerschaft in der Regel als Einmal-
zahlung erfolgt. Und für den Fall der Fälle: 
Die Ansprüche aus der pauschaldotierten 
Unterstützungskasse sind durch den Pensi-
onssicherungsverein abgesichert.  

Natürlich bedarf es bei der Einrichtung 
eines solchen Profi tcenters mit all seinen 
Facetten der professionellen Unterstützung 
von erfahrenen Fachleuten. Unternehmen 
sollten vor allem immer hinterfragen, ob auf 
Verwaltungsebene ein hochprofessionelles 
Backoffi ce arbeitet, ausgestattet mit aller 
rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und 
steuerlichen Kompetenz. Dieses führt als 
Controlling-Instrument regelmäßig Liqui-
ditätspläne, um die Kapitalauszahlung zu 
gewährleisten. 

Klaus Tenbrock ist Gesellschafter-Geschäfts-
führer der Praemium GmbH, Bocholt, 
die Unternehmen zu Konzepten der Netto-
lohnoptimierung berät. 

Die eigene Bank
im Unternehmen

auch bestehende Verträge verändern 
darf. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass 
bestimmte Verträge einseitig durch das 
Krisenunternehmen beendet werden kön-
nen – sofern der überwachende Richter 
dem zustimmt. Dies betrifft etwa lang 
laufende Mietverträge, die mit kurzer 
Frist ge kündigt werden können. Außerdem 
können bestimmte vertragliche Bestim-
mungen zugunsten des Unternehmens 
verändert werden. Dies gilt etwa für Kon-
sortialkreditverträge. Somit handelt es 
sich um einen weitgehenden Eingriff in die 
Vertragsfreiheit. Das Instrument gäbe dem 
Unternehmen damit ein erhebliches Druck-
potential, um auf eine günstige Anpassung 

missliebiger Verträge zu pochen. Dieser 
Aspekt wird im Gesetzgebungsverfahren 
unter Experten zu Recht kritisch hinterfragt.

Sanierungsexperten und die Politik 
setzen hohe Erwartungen in das geplante 
Gesetz und wollen es daher so rasch wie 
möglich durch den Bundestag bringen. 
„Gerade auch Unternehmen, die aufgrund 
der Covid-19-Pandemie unverschuldet ins
Straucheln geraten sind, aber über ein 
überzeugendes Geschäftsmodell verfügen, 
werden von den Neuerungen profi tieren 
können“, so Bundesjustizministerin Chris-
tine Lambrecht. Es stellt sich jedoch die 
Frage, welchen Unternehmen die Reform 
wirklich hilft und ob sie eine Pleitewelle im 

Mittelstand abwenden kann. Unternehmen, 
die noch über ausreichende Ressourcen für 
eine geplante Restrukturierung verfügen 
und deren Geschäftsmodell tatsächlich trotz 
Corona tragfähig ist, werden von der Reform 
besonders profi tieren. Wenn sie sich recht-
zeitig vor einer Insolvenzantragspfl icht bera-
ten lassen, erhalten sie ein neues Werkzeug 
im Baukasten der Restrukturierung und 
müssen nicht durch ein imageschäd liches 
Insolvenzverfahren. Eine Insolvenz wie 
etwa derzeit der Modekette Esprit könnte so 
vermieden werden. 

Kaum eine Option für 
den kleineren Mittelstand

Für das sympathische Innenstadtrestaurant 
ohne Filialen und den kleinen Werkzeug-
macher im Gewerbegebiet dürfte das Gesetz 
hingegen nur selten eine Option sein. Denn 
schon bislang hat vor allem der administra-
tive Aufwand und die damit verbundenen 
hohen Kosten viele von einem eigenver-
walteten Insolvenzplanverfahren abgehal-
ten. Das neue Gesetz wird daher nicht das 
„Schweizer Taschenmesser“ sein, um allen 
Unternehmen über die Krise hinwegzu-
helfen – besonders nicht für den kleineren 
Mittelstand. 

Viele etablierte Mittelständler, häufi g 
Weltmarktführer in ihrem Bereich, um die 
uns die Welt beneidet, erhalten mit dem 
Gesetz dennoch neue Optionen in der Unter-
nehmenskrise, um nicht ein weiteres Opfer 
dieser tragischen Pandemie zu werden. 
Für alle aber gilt: Wenn zum 1. Januar 2021 
auch für die insolvenzrechtliche Überschul-
dung wieder die Antragspfl icht greift, ist es 
zu spät, sich mit den neuen Möglichkeiten 
zu befassen. Das beste Mittel ist daher ein 
Altbekanntes: Je früher Maßnahmen in der 
Krise ergriffen werden, desto erfolgsver-
sprechender können knappe Ressourcen 
 eingesetzt werden.

Andreas Dimmling und Dr. Raoul Kreide 
sind Rechtsanwälte bei GSK Stockmann.

Das Finanzamt 
begünstigt die Auf-

wendungen für 
Unterstützungskas-
sen oder kalkulato-

rische Kosten.

FOTO TUPUNGATO/ISTOCKProfi teure: Mit den Werkzeugen des geplanten neuen Sanierungsrechts hätte eine Insolvenz wie beispielsweise der Modekette Esprit vermieden werden können.
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